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(Eine unsiechere Trauungsdelegation. Der Pfarrer Matt RN
sollte einem Nachmittag eine Irauung vornehmen. Vormit-
a wurde VO Schlage erührt. Als der Mesner ach An-
kunft der Brautleute den Pfarrer olen wollte, stellte sıch her-
aUS, daß erselhbe nıcht mehr ähiıg WAaäfl, diıe Funktion OTrZUu-

nehmen. Der Mesner glaubte AQus den unklaren Worten des
kranken Pfarrers den Ausdruck Prior horen  C un:! holte den
Prior des benachbarten Klosters, der auch ons mitunter Aus-
hilfe in der Pfarrkirche leistete. Tatsäc  1C. ahm der Prior
dıe Trauung VOL ra annn diese Trauung als gultıg anSse-
sehen werden? Die I1rauung ist DUr guültıg, WEnl dıe Delegation
gültig ist Nach Can. 1096, 1, muß die Delegation qusdrück-
lıch einem bestimmten Priester, für eine bestimmte Jrauung
geben werden. An dieser Determinierung wurde esS, Alr

In den Worten des Pfarrers eine Delegatıon sehen darf, nıcht
fehlen Aber die geıistige Benommenheıt des Pfarrers äaßt als
zweıfelhaft erscheinen, ob der Pfarrer überhaupt och fählg
War, eine Rechtshandlung vorzunehmen. Praktisch wıird der
Zweifel dadurch 4AUusSs der Welt geschafft, daß die eleute VOT
dem zuständıgen Seelsorge_ar un wel Zeugen den Konsens
NEUETN.

Graz. Prof Dr Joh Harıng.
(Spanische Flüchtlinge. oSse un nna zogen 1m X ahr_e

1934 ach Spanıen auf Arbeıtssuche Dort schlossen s1e ine
Ziyilehe Obwohl beide kKatholıken, kam eingestandenermaßen

keiner kırc.  ıchen Irauung. Bel USDTuC des Bürgerkrieges
gelang ıhnen, ıin ihre österreichische Heimat flüchten. In
Spanien . war ein Sprößling. geboren worden, den s1e mıiıt nach
Österreich nahmen. Hiıer ersuchen s1e den katholischen Pfarrer

Ordnung ihrer Angelegenheit. An Dokumenten en sS1e
ihre Taufscheine und Heimatscheine und den Zivilgeburtsschein
des Kındes VOVT. Der zıvıle Trauungsschein ist -ıhnen angeblich
In Verlust geraten. Das Kınd ist auf der Rückreise ach Angabe
des Vaters VO einem Geistlichen auf dem Schiffe getauft WOTL-

den Wie ist der KFall ehandeln? Staatlich ist ach dem
internationalen erec die in Spanien geschlossene Zivilehe
auch in Österreich guültig; kanonisch ist die Ehe unguültıg, weıl
die kirchliche orm nıcht erfüllt wurde. Da aber der Bewels
des zıyılen Eheabschlusses durch Vorweısung eines Tauungs-
scheines nıcht erbracht werden kann, wird INa nıcht ach der
Osterreichischen Eheinstruktion 1 (wo übrıgens NUr der
Fall eines zıyılen Eheabschlusses 1m Inland berücksichtigt iSt)
vorgehen, sondern die Zivileheleute als Brautleute behandeln.
Die kirchliche Trauung wırd ann mıit Reihenzahl 1nNns 'Irau-
ungsbuch eingetragen. Anläßlich der Trauung P< auch che


